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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 11.08.2016 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Jugendhilfeausschuss möge folgende Ergänzung jeweils in die Anlage 1 und Anlage 2 zur DS 

1342/16 beschließen: 

 

Nach: 

"Der Träger muss das Fachkräftegebot gewährleisten." ergänzen: "Die diesbezüglichen 

Bestimmungen der Thüringer "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. 

Juni 2016", Punkt 6.1.1 sind zu beachten." 

 

Anschließend Punkt einfügen: 

"Der Träger muss die Bestimmungen zur Vergütung der Fachkräfte in der Thüringer "Richtlinie 

über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 

Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016", Punkt 6.1.2 gewährleisten." 

 

Begründung: 

erfolgt mündlich 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

11.08.2016, gez. Möller   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Herr Möller, Fraktion SPD 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag des Herrn Möller, Fraktion SPD zur 

Drucksache 1342/16 

Interessenbekundungsverfahren zur 

Trägerschaft der schulbezogenen 

Jugendsozialarbeit an Grundschulen und 

Berufsbildenden Schulen ab 01.01.2017 

(Mindestvergütung) 

 
Drucksache 1539/16 

 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 1342/16 
 

Jugendhilfeaussch

uss 
öffentlich 
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